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Stellungnahme
zum Antrag Nr. AT/0002/2024

Stellungnahme:
Die Stadt unterstützt das ehrenamtliche Engagement in Koblenz auf vielfältigeWeise. Sie hilft bei der
Suche nach Räumlichkeiten, informiert über Fördermöglichkeiten oder unterstützt bei der
Durchführung von Veranstaltungen. Besonders zu Veranstaltungsfragen finden auch regelmäßig
Gespräche des Oberbürgermeisters und der Bürgermeisterin mit Vereinen und Ehrenamtlichen statt.
Zuletzt sprachen zu Beginn des Jahres z.B. der Oberbürgermeister und die zuständigen Fachämter mit
den Koblenzer Kirmesgesellschaften und Ortsringen, um die Bearbeitung von Genehmigungen
weiter zu optimieren. In den letzten Jahren konnten auf diese Weise zahlreiche Verbesserungen
erreicht werden: Antragsformulare wurden vereinfacht, Merkblätter erstellt und auf der städtischen
Homepage eine übersichtliche Internetseite eingerichtet, die das Genehmigungsverfahren erklärt und
eine unmittelbare und unkomplizierte Antragsstellung zulässt.

Die Stadt Koblenz entwickelte bereits im Jahr 2017 mit der sog. „Leitlinie: Planung, Genehmigung
und Durchführung von Veranstaltungen unter freiem Himmel“ die Funktion des einheitlichen
Ansprechpartners, welcher sich nun auch im neu entwickelten § 26 POGwiederfindet. Kraft Leitlinie
(inkl. Organisationsverfügung) wurde das Ordnungsamt zur Wahrnehmung dieser Funktion
bestimmt, sodass seit 2017 Veranstaltungen unter freiem Himmel in Federführung des
Ordnungsamtes bearbeitet werden. Ergänzt wurde die Funktion im Jahr 2018 um die Federführung
bei der Bearbeitung von Veranstaltungen im Gebäude.

Im Prüfverfahren wird sodann jede Veranstaltung im hierfür eingerichteten Koordinierungsgremium
für Veranstaltungen beraten. In diesem Gremium ist auch der Ehrenamtslotse der Stadt Koblenz mit
einem Sitz vertreten. Die Ordnungsbehörde stellt zu jedem Zeitpunkt sicher, dass die Ergebnisse aus
dem Koordinierungsgremium den Veranstaltern übermittelt werden, berät diese in der weiteren
Vorgehensweise und gewährleistet so die erforderliche Planungssicherheit sowie Transparenz im
Verwaltungsverfahren.

Grundsätzlich sind für Veranstaltungen meist mehrere Genehmigungen erforderlich. So müssen z.B.
Regelungen zu den Versammlungsstätten, polizei- und ordnungsbehördliche Fragen,
Sondernutzungen von Straßen, Wegen und Plätzen oder Beschränkungen im Straßenverkehr
berücksichtigt werden. Damit für Veranstaltungen nicht bei jeder Stelle innerhalb der
Stadtverwaltung Koblenz ein einzelner Antrag gestellt werden muss, bietet die Stadt auf diesemWeg
die Möglichkeit einer einheitlichen Antragsstellung. Nach der Koordination innerhalb der Stadt
erhalten die Antragssteller dann alle Genehmigungen gebündelt aus einer Hand. Dies gilt für
kommerzielle Veranstalter wie für Ehrenamtliche und Vereine. Die Ansiedlung dieser zentralen Stelle
ist aus Sicht der Verwaltung beim Ordnungsamt sinnvoll, weil hier bereits ein Großteil der
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Genehmigungsfragen bearbeitet werden und der wichtige Aspekt der Gefahrenabwehr im Blick ist.
So werden parallelen Strukturen sowie Redundanz vermieden.

In der Praxis ist es Ziel der Verwaltung, die bestehende Struktur und die damit verbundenen
Arbeitsprozesse stetig zu überprüfen und in Abstimmung mit den Ehrenamtlichen zu optimieren.

So wurde beim letzten Gespräch des Oberbürgermeisters mit den Kirmesgesellschaften und
Ortsringen z.B. vereinbart, die zentrale Stelle auch mit konkreten Personen zu verbinden. Deshalb
wurden mit Frau Halbedel, Frau Schmidtlehner, Frau Vukoja und Frau Simon bereits vier
Ansprechpartnerinnen benannt und vorgestellt, an die sich Vereine und Ehrenamtliche unmittelbar
wenden können. Sie sind täglich unter der Funktionsemailadresse veranstaltungen@stadt.koblenz.de
sowie telefonisch zu erreichen. Damit wurde auch ein Ziel des Antrags vorab umgesetzt.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschlussempfehlung:
Mit der beim Ordnungsamt tätigen zentralen Stelle für Veranstaltungen gibt es bereits einen
einheitlichen städtischen Ansprechpartner für die Genehmigung von Veranstaltungen. Die Stelle
erfüllt alle im Antrag genannten Aufgaben. Die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle würde parallele
Arbeitsstrukturen schaffen, ohne die Dienstleistung für Antragsteller zu verbessern.

Aus den in der Stellungnahme ausgeführten Gründen erachtet die Verwaltung den Antrag als erledigt.
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